
Anlage zur Finanzordnung des
Erfurter Bowling-Vereins e.V.

Finanzrichtlinie des Thüringer Kegler-Verbandes e.V. zur Abrechnung von Reisekosten

1. Kilometergeld

1.1 pro gefahrener Kilometer 0,22 Euro

1.2 bei Mitnahme einer weiteren Person in gleicher Angelegenheit 0,24 Euro

1.3 bei Mitnahme von zwei und mehr Personen in gleicher Angelegenheit 0,27 Euro

2. Tagegeld

2.1 bei einer Abwesenheit bis zu 8 Stunden 5,00 Euro

2.2 bei einer Abwesenheit von 8 bis 14 Stunden 15,00 Euro

2.3 bei einer Abwesenheit von 14 bis 24 Stunden 20,00 Euro

2.4 bei einer Abwesenheit von mehr als 24 Stunden 23,50 Euro

Die Dauer der Abwesenheit wird gerechnet von der Abfahrt am Wohnort bis zur Ankunft am Wohnort.

3. Tagegeldkürzung

Tagegeld wird bei freier (unentgeldlicher) Verpflegung um folgende Prozentsätze gekürzt:

3.1 Frühstück 20%

3.2 Mittagessen 35%

3.3 Abendessen 35%

3.4 Vollverpflegung 90%

4. Übernachtung

4.1 Übernachtung wird nach Beleg erstattet

4.2 Ohne Beleg können 18,00 Euro erstattet werden

4.3 Bei der Auswahl der Übernachtung ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit zu
verfahren

5. Bahnbetreuer, Spieltagsleitungen, Schiedsrichter

5.1 Bahnbetreuer und Spieltagsleitungen erhalten Tage- und Kilometergeld nach den
Abschnitten 1 und 2

5.2 Schiedsrichter werden nach Vorgabe des TKV bezahlt
(pro Stunde 2,60 Euro zzgl. Kilometergeld nach Abschnitt 1)

Stand 02.03.2002


